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BDSG (neu)

Teil 2 - Kapitel 2 - Rechte der betroffenen Person

§ 35 - Recht auf Löschung

(1) Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das
Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen, besteht das Recht der
betroffenen Person auf und die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener
Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an die
Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU)
2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die personenbezogenen Daten
unrechtmäßig verarbeitet wurden.

(2) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1
Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung
(EU) 2016/679, solange und soweit der Verantwortliche Grund zu der Annahme hat, dass durch
eine Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Einschränkung der Verarbeitung,
sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1
entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679, wenn
einer Löschung satzungsgemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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